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Regeste

Regeste a Art. 9 BV; Stellenwert von Parteigutachten. Den Ergebnissen eines vom
Beschuldigten in Auftrag gegebenen Parteigutachtens kommt lediglich die Bedeutung einer
der freien Beweiswürdigung unterliegenden Parteibehauptung zu (E. 6).

Regeste b Art. 251 Ziff. 1 StGB; Falschbeurkundung, Rechnungslegung; Handeln in
Vorteilsabsicht. Die Einreichung unwahrer Jahresrechnungen im Rahmen von
Verhandlungen mit Banken über Kreditgewährungen oder -verlängerungen erfüllt den
subjektiven Tatbestand der Falschbeurkundung, soweit damit angestrebt wird, die eigene
Position bei den Kreditverhandlungen zu verbessern. Ob die kreditsuchende Firmengruppe
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht überschuldet war oder nicht, ist in diesem Kontext nicht
von Bedeutung (E. 7).

Erwägungen

E. 6.1
Zieht das Gericht mangels eigener Fachkenntnis eine sachverständige Person bei, ist es bei
der Würdigung des Gutachtens grundsätzlich frei. Ob das Gericht die in einem Gutachten
enthaltenen Erörterungen für überzeugend hält oder nicht und ob es dementsprechend den
Schlussfolgerungen der Experten folgen will, ist mithin eine Frage der Beweiswürdigung.
Die Beweiswürdigung und die Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen ist Aufgabe
des Richters. Dieser hat zu prüfen, ob sich aufgrund der übrigen Beweismittel und der
Vorbringen der Parteien ernsthafte Einwände gegen die Schlüssigkeit der gutachterlichen
Darlegungen aufdrängen. Nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung entscheiden
die Organe der Strafrechtspflege frei von Beweisregeln und nur nach ihrer persönlichen
Ansicht aufgrund gewissenhafter Prüfung darüber, ob sie eine Tatsache für erwiesen halten
(vgl. Art. 10 Abs. 2 StPO ). Das Gericht ist somit nicht an den Befund oder die
Stellungnahme des Sachverständigen gebunden. Es hat vielmehr zu prüfen, ob sich
aufgrund der übrigen Beweismittel und der Vorbringen der Parteien ernsthafte Einwände
gegen die Schlüssigkeit der gutachterlichen Darlegungen aufdrängen. Auch wenn das
gerichtlich eingeholte BGE 141 IV 369 S. 373 Gutachten grundsätzlich der freien
Beweiswürdigung unterliegt, darf das Gericht in Fachfragen nicht ohne triftige Gründe von
ihm abrücken und muss Abweichungen begründen. Auf der anderen Seite kann das
Abstellen auf eine nicht schlüssige Expertise bzw. der Verzicht auf die gebotenen
zusätzlichen Beweiserhebungen gegen das Verbot willkürlicher Beweiswürdigung ( Art. 9
BV ) verstossen ( BGE 136 II 539 E. 3.2; BGE 133 II 384 E. 4.2.3; BGE 132 II 257 E.
4.4.1; BGE 130 I 337 E. 5.4.2; BGE 129 I 49 E. 4; BGE 128 I 81 E. 2). Erscheint dem
Gericht die Schlüssigkeit eines Gutachtens in wesentlichen Punkten zweifelhaft, hat es
nötigenfalls ergänzende Beweise zur Klärung dieser Zweifel zu erheben. Ein Gutachten
stellt namentlich dann keine rechtsgenügliche Grundlage dar, wenn gewichtige, zuverlässig



begründete Tatsachen oder Indizien die Überzeugungskraft des Gutachtens ernstlich
erschüttern. Das trifft etwa zu, wenn der Sachverständige die an ihn gestellten Fragen nicht
beantwortet, seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen nicht begründet oder diese in sich
widersprüchlich sind oder die Expertise sonstwie an Mängeln krankt, die derart
offensichtlich sind, dass sie auch ohne spezielles Fachwissen erkennbar sind (Urteil des
Bundesgerichts 6B_829/2013 vom 6. Mai 2014 E. 4.1).

E. 6.2
Privatgutachten haben nach konstanter Praxis des Bundesgerichts nicht den gleichen
Stellenwert wie ein Gutachten, das von der Untersuchungsbehörde oder von einem Gericht
eingeholt wurde. Den Ergebnissen eines im Auftrag des Beschuldigten erstellten
Privatgutachtens kommt lediglich die Bedeutung einer der freien Beweiswürdigung
unterliegenden Parteibehauptung bzw. eines Bestandteils der Parteivorbringen zu, nicht die
Qualität eines Beweismittels ( BGE 132 III 83 E. 3.4; BGE 127 I 73 E. 3f/bb S. 82; vgl.
Urteil 6B_215/2013 vom 27. Januar 2014 E. 1.2; MARIANNE HEER, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 6 zu Art. 189 StPO ).
Da Privatgutachten in der Regel nur eingereicht werden, wenn sie für den Auftraggeber
günstig lauten, sind sie mit Zurückhaltung zu würdigen (ANDREAS DONATSCH, in:
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch und andere [Hrsg.], 2.
Aufl. 2014, N. 15 zu Art. 182 StPO ). Dies gilt auch, wenn das Privatgutachten durch eine
erfahrene und etablierte Fachperson erstellt wird, die auch als Gerichtsgutachter beigezogen
wird. Der Privatgutachter ist nicht unabhängig und unparteiisch wie der amtliche
Sachverständige. Er steht vielmehr in einem Auftragsverhältnis zu der ihn beauftragenden
privaten Partei und äussert seine BGE 141 IV 369 S. 374 Meinung, ohne von den
juristischen Entscheidungsträgern in die Pflicht genommen worden zu sein. Es ist daher
beim Privatgutachter vom Anschein einer Befangenheit auszugehen, zumal er vom
Angeschuldigten nach dessen Kriterien ausgewählt worden ist, zu diesem in einem
Vertrags- und Treueverhältnis steht und von ihm entlöhnt wird. Demgegenüber ist der
amtliche Sachverständige oder Experte - gleichgültig ob er von der Untersuchungsbehörde
oder vom Gericht ernannt wurde - nicht Gutachter einer Partei, namentlich auch nicht des
Untersuchungsrichters oder des Anklägers. Er ist vielmehr Entscheidungsgehilfe des
Richters, dessen Wissen und Erfahrungen er durch besondere Kenntnisse auf seinem
Sachgebiet ergänzt ( BGE 127 I 73 E. 3f/bb S. 81 f.; BGE 118 Ia 144 E. 1c; je mit
Hinweisen; vgl. auch DONATSCH, a.a.O., N. 2 zu Art. 182 StPO ).
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